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Würenlos, 23. November 2023 
dh 

Gemeindenachrichten 

Senioren-Mittagstisch Würenlos; nächster Termin 
 
Der beliebte Senioren-Mittagstisch findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt. Für den 
nächsten Treff haben wir für Sie reserviert: 
 

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 12.00 Uhr, Restaurant Steinhof, Würenlos.  
 
Anmeldungen bitte an Hedy Koller, Tel. 056 424 17 34 
 

Anmeldung bis Sonntag, 3. Dezember 2023, ist dringend erforderlich. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme. 
 
 
 
Wahl Kommandant und Vizekommandant Feuerwehr Würenlos 

 
Als Nachfolger von Herrn Stephan Moser und somit neuer Feuerwehrkommandant ab 1. Januar 
2024 wurde Herr Jürg Markwalder, bisher Vizekommandant, gewählt. Als neuer 
Vizekommandant wird Herr André Möckel amten. 
 
Der Gemeinderat ist sehr dankbar, dass die Nachfolgeregelung somit gut aufgegleist ist. Er dankt 
allen Beteiligten für den Einsatz im Dienst der Öffentlichkeit und der Einwohnerschaft von 
Würenlos. 
 
 
 
Beförderungen Feuerwehr 
 

Folgende Feuerwehrangehörigen werden auf Antrag der Feuerwehrkommission per 1. Januar 
2024 befördert: 
 
Grad Name, Vorname Beförderung zum 

 

Oblt  Markwalder Jürg Hauptmann 
Leutnant Möckel André Oberleutnant 
Korporal Frühauf Marco Leutnant 
Sdt Merz-Bill Thomas Korporal 
Gefreiter Gloor Bruno Korporal 
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Korporal Lippe Thomas Wachtmeister 
Korporal Quadt Christoph Wachtmeister 
Sdt Gilli Samuel Gefreiter 
Sdt Kunz Nico Gefreiter 
 
Die Beförderungen erfolgen jeweils aufgrund des benötigten Mannschaftsbestandes infolge von 
Austritten von Chargierten, des Dienstalters und der bestandenen Kurse. 
 
Der Gemeinderat gratuliert den Beförderten und wünscht ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg 
beim Feuerwehrdienst. 
 
 
 
Pflegekinderaufsicht; Aufruf 
 
Wer ein Kind zur Pflege und Erziehung für mehr als einen Monat oder auf unbestimmte Zeit in 
seinem Haushalt aufnimmt, benötigt dafür eine Bewilligung des Gemeinderates. Zuständig ist 
jeweils der Gemeinderat am Ort des Pflegeverhältnisses. Der Kontrollpflicht unterliegen auch die 
Tagespflegeplätze. 
 
Nicht massgebend ist, ob die Aufnahme entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Mit der Aufsicht der 
Pflegeverhältnisse ist in Würenlos der Sozialdienst beauftragt. Familien und Einzelpersonen, 
welche Kinder bei sich aufgenommen haben, werden ersucht, dies dem Sozialdienst zu melden, 
sofern nicht bereits eine Pflegeplatzbewilligung besteht. Der Sozialdienst (056 436 87 25) erteilt 
gerne weitere Auskünfte. 
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